
Aufliebung von Gesetzen und Verordnungen 

III. Entscheidungsform beziehungsweise Art 
der Entscheidung 

1. Benennung der Entscheidung 

In einem nicht veröffentlichten Gutachten vom 27. Oktober 1951 ist der 
Staatsgerichtshof der Ansicht, dass die Aufhebung von verfassungswid
rigen Bestimmungen eines Gesetzes oder einer Verordnung und die ge
setzwidrigen Bestimmungen einer Verordnung in der Form einer Ent
scheidung vom Staatsgerichtshof auszusprechen sei. Seine Entscheidun
gen tragen denn auch bis anfangs der 80er Jahre die Aufschrift 
"Entscheidungen".60 Diese Praxis stimmt mit der Verwaltungspraxis 
überein, die sich auf Art. 82 Abs. 1 Bst. a LVG stützt. Vereinzelt werden 
sie von ihm auch "Erkenntnisse" genannt,61 wie dies neu in Art. 51 
Abs. 1 des noch nicht sanktionierten Staatsgerichtshof-Gesetzes vorge
sehen ist. Dieser Terminologie bleiben vielfach auch die Ausführungen 
in den Entscheidungsgründen verhaftet.62 

Seit StGH 1981/463 ergehen die Entscheidungen des Staatsgerichts
hofes als "Urteile". Gründe für diese Umbenennung bringt der Staats
gerichtshof nicht vor. Es liegt die Vermutung nahe, dass er sich an die 

60 Früher war ab und zu auch von "Entscheid" die Rede, wie dies der schweizerische Ter
minologie entspricht. Vgl. etwa StGH 1973/5, "Entscheid" vom 2. Juli 1973; ELG 1973 
bis 1978, S. 361, und StGH 1974/8, "Entscheid" vom 27. Mai 1974, ELG 1973 bis 1978, 
S. 370. Vgl. auch vorne S. 130/Anm. 53. 

61 Schon in seinem Gutachten vom 27. Oktober 1951 (nicht veröffentlicht), S. 2, bezeich
net der Staatsgerichtshof die im Zusammenhang mit der-Auslegung von Verfassungsbe
stimmungen gefällte Entscheidung als "allgemein verbindliches Erkenntnis". Wohl in 
Anlehnung an die österreichische Terminologie (Art. 139 Abs. 1 und 140 Abs. 1 B-VG) 
spricht das noch nicht sanktionierte Staatsgerichtshof-Gesetz in Art. 18, 20 und 22 da
von, dass der Staatsgerichtshof in seiner Entscheidung "erkennt", und bezeichnet in 
Art. 51 Abs. 1 seine Entscheidungen als "Erkenntnisse". 

62 So beispielsweise StGH 1980/6, Entscheidung vom 24. Oktober 1980, LES 1982, S. 1, 
wo es heisst: "Das Begehren, über die Verfassungsmässigkeit gem. Art. 24 Abs. 3 
StGHG zu erkennen..." 

63 StGH 1981/4, Urteil vom 14. April 1981, LES 1982, S. 55. Vgl. auch vorne S. 131/Anm. 57. 
Gegen diese Praxisänderung sprechen die Art. 38 ff. StGHG. Siehe auch vorne S. 130. 
Aus Art. 130 Abs. 2 der Verfassung ("in diesen Angelegenheiten urteilt er kassatorisch") 
kann wohl nicht abgeleitet werden, dass die Entscheidungen des Staatsgerichtshofes 
in Urteilsform ergehen müssen. Im Zusammenhang mit Verwaltungsstreitsachen 
spricht Art. 39 Abs. 3 StGHG davon, dass die Entscheidung "entsprechend wie bei 
Urteilen in Zivilsachen zu lauten" habe. Es fällt auch auf, dass der Staatsgerichtshof 
in seinen neueren Entscheidungen konsequenter zum Ausdruck bringt, in welcher 
Funktion er tätig geworden ist. Bisher hatte er vielfach nur angegeben, dass er 
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